
Rasselisten und Verbote sind keine Lösung!
Runder Tisch - wie weiter?



In Zusammenarbeit mit:



Wir begrüssen Sie herzlich zur Tagung und  
Podiumsdiskussion zum Thema Rasselisten!

Die politische Landschaft der Schweiz ist sehr vielfältig, die 
verschiedenen Sprachen und Mentalitäten müssen 
berücksichtigt werden und der Föderalismus mit 
unterschiedlichen Regelungen in den Kantonen, und 
teilweise bis auf Gemeindeebene, erschweren die 
einheitliche Kommunikation. 
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Begrüssung

Hansueli Beer
Präsident SKG



Schwerpunkte der Tagung

• Entwicklung von einem gemeinsamen Verständnis 
aller Anspruchsgruppen in Bezug auf gesetzliche 
Vorgaben und deren Auswirkungen – fachübergreifend 
und gesellschaftlich breit abgestützt.

• Erarbeitung konstruktiver, tragfähiger Lösungsansätze
mit Fokus auf Prävention, Aufklärung, Ausbildung und 
verantwortungsvolle Hundehaltung.

• Kritische Analyse bestehender Beissstatistiken zur 
Förderung faktenbasierter, sachlicher Diskussionen.

• Ablehnung pauschaler Rasseverbote zugunsten 
individueller Einschätzungen und der Verantwortung 
der Halterinnen und Halter.

• Erarbeitung einer Prozessvorlage zum Vorgehen bei 
zukünftigen Anpassungen der Hundegesetzgebungen.
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Mit dem Fokus auf einem klaren Ziel:

Was uns alle verbindet, ist das gemeinsame 
Anliegen, Vorfälle mit Hunden zu verhindern –
im Interesse von Mensch und Tier.

Ein lösungsorientierter Weg braucht:
✔ Zusammenarbeit statt Polarisierung
✔ Fakten statt Emotionen
✔ Verantwortung aller Beteiligten
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Unfälle verhindern, bevor sie passieren! 
Wir setzen uns für die Förderung wirksamer Präventionsmassnahmen ein, 
um das Zusammenleben von Mensch und Hund sicher zu gestalten. 
Dazu zählen eine hundegerechte Haltung mit ausreichend Bewegung
und Beschäftigung, der Zugang zu geeigneten Freilaufzonen sowie eine
gezielte Aufklärung der Öffentlichkeit über Hundeverhalten und mögliche
Risiken. Ein zentraler Bestandteil wirkungsvoller Prävention ist zudem die 
fundierte Ausbildung von Hund und Halter – mit dem Ziel, potenzielle
Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

✔ Prävention durch fundierte Ausbildung und Aufklärung
✔ Verantwortungsbewusste Haltung statt pauschaler Sanktionen
✔ Individuelle Risikoabschätzung statt Stereotypisierung
✔ Gesetzgebung mit Augenmass, gestützt auf interdisziplinären
Konsens



Weshalb keine Rasseverbote?
Rasseverbotslisten weisen wir entschieden zurück, da 
pauschale Verbote keine angemessene Grundlage für den 
Tierschutz und die öffentliche Sicherheit darstellen.

• Keine wissenschaftliche Evidenz, dass die 
Rassezugehörigkeit allein Rückschlüsse auf Gefährlichkeit 
zulässt.

• Pauschale Verbote treffen auch gut sozialisierte, 
verantwortungsvoll gehaltene Hunde – unfair, ineffizient 
und nicht zielführend.

• Statistiken zeigen: der Einfluss der Hundebesitzer, die 
Hundehaltung und -ausbildung sind bedeutendere 
Risikofaktoren als die Rassezugehörigkeit.

Rasselisten als Werkzeug
Rasselisten sind nicht unsere bevorzugte Lösung, aber wir 
können mit ihnen leben – solange sie differenziert 
angewendet und nicht für pauschale Verbote missbraucht 
werden.
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Rasselisten, wie sinnvoll sind diese? Erfahrungen aus Deutschland
Prof. Dr. Peter Friedrich

Standardisierter Wesenstest in Dänemark / Skandinavien (englisch)
Carsten Henriksen 

Pause

Bissmeldungen: Compliance bei Ärzten und Tierärzten. Zahlen und Statistik
Dr. med. vet. Lisa Goldinger

«Gefährliche Hunde» – die Rolle des Bundes
Dr. med. vet. Martin Reist / BLV

Situation im Kanton Bern
Dr. med. vet. Reto Wyss / VSKT

Nationales Hundehalter Brevet NHB
Martin Burkhardt

Erfahrungen mit dem NHB im Kanton Luzern
Dr. med. vet. Martin Brügger

09.25

10.05

10.45

11.00

11.40

11.50

12.00

12.15
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Tagungsprogramm – Vormittag
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Einleitung und Auftrag an die Arbeitsgruppen
Hansueli Beer

Workshop in den Arbeitsgruppen

Präsentation Arbeitsgruppe:
Politik

Präsentation Arbeitsgruppe:
Kurse & Qualitätssicherung

Schlussdiskussion

Ende

13.30

13.40

15.10

15.20

15.30

16.00

Tagungsprogramm – Nachmittag



Hunde 
Dachverband - SKG als Zuchtverband, Tierschutzorganisationen - STS, Zuchtverbände - Alle 

Rassehundeclubs in der Schweiz, Hundeschulen, Tierheime usw.

Personen
alle Personen, die sich im öffentlichen Raum bewegen und mit einem Hund in Berührung kommen

Legislative
Wer macht die Gesetze.

Sind diese Personen fachlich 
genügend unterstützt? 

Exekutive
Sind die vorgeschlagenen 

Gesetze/Verordnungen 
umsetzbar?

Judikative
ist die Anwendung 

umsetzbar und sind die 
Massnahmen zielführend

Soweit uns bekannt ist, ist es das erste Mal, dass sich alle oben genannten Akteure und Interessengruppen 
im Bereich der Hundegesetzgebung an einem Tag physisch treffen und austauschen. 

Wer ist betroffen und welche Organisationen sind in der Schweiz in 
diesen Bereichen tätig?
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Problemstellung definieren, der erste Schritt auf dem Weg eine 
Lösung zu erarbeiten:  
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Wohl des 

Hundes

Gesetze an der Realität 
vorbei 

Politische 
Kurzschlusshandlung

Öffentliche Sicherheit

Hohes Fachwissen 
bei Experten

Mediale Beeinflussung 
vor, während und zu 

Entscheidungen

Mangel an Fachwissen 
bei Entscheidungsträgern
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Rasselisten, wie sinnvoll sind diese? 
Erfahrungen aus Deutschland

Referent: Prof. Dr. Peter Friedrich

. 
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Standardisierter Wesenstest in 
Dänemark / Skandinavien (englisch)

Referent: Carsten Henriksen 
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Presentation - Schweiz June 2025 

Presented by

Carsten Henriksen

Mental assesment of dogs
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Carsten CV

Carsten 

Married to Helle with 3 grown up girls and a lot of grand children.

I got my first Rottweiler in 1975.

I have been a show judge (FCI)( since 1981 and judged all over the world.

I have been competing in the Danish police dog program since 1976 – I am 

a active judge in the full program and have been educating judges for 

many years.

I have been involved in Mental Assessment since 1977. I am Chairman of the 

mental board in the Danish Rottweiler Club and for many years chairman I 
DKK mental group. To bring the assessment as an offer to all breeds and to 
educate all new judges in mental assessment. 

I am a member of the IFR board. Vice president in the Danish Rottweiler Club 
(RKD).

My formal education is M Sc. in computer science and for many year I was 

the CIO of one Denmarks biggest bank.
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The situation in Denmark
13 breeds is banned in Denmark

1. Pitbull terrier

2. Tosa inu

3. Amerikansk staffordshire terrier

4. Fila brasileiro

5. Dogo argentino

6. Amerikansk bulldog

7. Boerboel

8. Kangal

9. Centralasiatisk ovtcharka

10. Kaukasisk ovtcharka

11. Sydrussisk ovtcharka

12. Tornjak

13. Sarplaninac

The DOGS LAW – dangerous 

The police is responsible 

Special group of vets. decide if not 

obvious

The society is not read for more radical 

actions or more structured models. 
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MENTAL  ASSESMENT

WHY:

The club:
Evaluation of the breed

The breeders:
Choice of breeding partner
Assessment of own breeding

Dog owners:
To know their own dog

The society
Know the dogs / breeds mentatity
Avoid ban
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AGENDA

✓History

✓Testmodels – Desired profile

✓Assesment and results
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MENTAL  HEALTH

IS IMPORTANT

Mental assessment is a tool:

Not perfect but sufficient accurate to measure dogs behaviour
in a structured and exact way.

The model is proved evident.

Useful for the individual and for groups / breeds.
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Mental assessment of dogs

Material from the 

Swedish geneticist

Per Erik Sundgren 

University of Upsala,  

in assosiated with  SKK

DDK’s database for

mental assesment

Work in  DDK’s MT-group

Sources

40 years of work in
RKD’s mental group
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MENTAL HEALTH

AS HEREDITARY AS:

⚫ Coat and colour

⚫ Eye color

⚫ Bones

⚫ Angelations

MENTAL  ASSESSMENT

And just as difficult to control

To talk about it – we need a common language
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HISTORY

MT (big one)

Start in 1973

In outline still

the same – 2025

Part of a breeding approval arrangement (BST)

EXTERIOR BIKE RIDE MENTAL

ASSESMENT

+ +
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HISTORY

MENTAL ASSESMENT

SMALL ON

For alle breeds (123)

Used as pre-

Assesment in RKD

On voluntary basis

The socierty
Know the rottweilers mentatity
Avoid ban

2012

Can not be bred No pedigree to puppies

BREEDING RESTRICTION FOR ROTTWEILERS
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AGENDA

✓History

✓Testmodels – Desired profile

✓Assesment and results
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TEST MODELS
Hand out assessment paper

8 TEST MODELS:

1) Contact and Handling

2) Play and grab

3) Hunting

4) Activity

5) Surprice

6) Sound

7) Defence (place)

8) sharp sound
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Assessment – One dog
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Ethological principles BEHAVIOR

Congential
behavior

Individual
behavior

Learned / adaptet
behavior

Instinctive actions are 

assembled into action 

series which in turn 

becomes  complete 

functions..

ESSENTIAL DOG 

FUNCTIONS

● Hunt

● Defense

● Herd

● Investigate

● Social

These actions are 
species-typical and can 
not be modified though 
breeding 

The main reason for animals 

(dogs) to behave differently – even 

though all instinctive actions are 

performed consistenly within the 

species – are the threshold
values,.

The thresholdes is a control 

system  that slowes action. Each 

action has its own threshold value.

The threshold values are 
different for each individual and 
can only be changed through 
longterm breeding.

An individual ability to exploit its 

innate facility in changing 

environments and adapt – for 

examprl social behavior.

An individual should have the 

opportunity to gain experience 

through embossing and experiences. 

Some acquire easily and others will 

have more difficult to learn.

The learned are the glue that 
bindes the actions together for 
functional behavior.
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Individual
behavior THRESHOLD VALUES

For every action there is a threshold value.

A LOW threshold value (small cup) means that 
this action is easily triggered in the dog

A heigh threshold value (large cup) means that 
this action is difficult triggered in the dog.

It is primarily the height of these values that 
will be indentied from structured assessment of 
dogs. The values are reflected in the test forms.

Grave

Gø

Stampe

ETOLOGISKE GRUNDPRINCIPPER ADFÆRD
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One dog   vs Desired profile 
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One dog   vs Desired profile 
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DOG – PROFILE - BREED
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AGENDA

✓History

✓Testmodels – Desired profile

✓Assesment and results
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AKTIVITET:

1a Kontakt

1b Håndtering

1c Håndtering

2a Leg

2b Leg – greb

2c Leg – træk
– kampleg

3a Jagt – fart 

3b Jagt – fangst

4   Aktivitets-
niveau

5a Overraskelse
– skræk     

5b Overraskelse
trusler/aggressivitet

5c Overraskelse
– nysgerrighed

5d Overraskelse
– afreaktion

6a Lyd - skræk 

6b Lyd
– nysgerrighed

6c Lyd
– afreaktion

7a Spøgelser
– skræk

7b Spøgelser  
trusler/aggressivitet

7c Spøgelser
– afreaktion

8 Skarp lyd

1a
1b

1c

2a

2b

2c

3a 1

3a 2

3b 1

3b 2
5c

6b7c 1
7c 2

4a

8a

6a

5d

6a

6c

7a

5b
7b

Hunt

Curiosity

Fright

The curve can be made for one – a group – total population 
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FRIGHT
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603 hunde

Average values for

all tested dogs

Collection af properties
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Flat coated retriever
561 hundar

Seite 109



Labrador retriever
576 hundar
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American Staffordshire terrier 
102 hundar
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Collie, långhårig
956 hundar

Seite 112



Guess
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Rhodesian ridegback
519 
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Schäfer
6461 hundar
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Rottweiler
3900 hundar
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ROTTWEILER DKK database

1a
1b

1c

2a

2b

2c

3a 1

3a 2

3b 1

3b 2
5c

6b7c 1
7c 2

4a

8a

6a

5d

6a

6c

7a

5b
7b
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A LITTER vs ALL ROTTWEILERS

I forhold til alle rottweilere

1a
1b

1c

2a

2b

2c

3a 1

3a 2

3b 1

3b 2
5c

6b7c 1
7c 2

4a

8a

5a

5d

6a

6c

7a

5b
7b

Alle rottweilere

Tarokey Z-kuld

Nysgerrighed

Leg

Jagt

Skud

Kontakt

Aktivitet

Skræk

Trueadfærd

Is it hereditary

Is it hereditary
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Normal distribution
Distibution of sex in 1000 litters with 6 puppies

Puppies of same sex

Litters

0

50

100

150

200

250

300

350

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Seite 119



Antal Kuld

0

50

100

150

200

250

300

350

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

ROTTWEILER DKK database

1a
1b

1c

2a

2b

2c

3a 1

3a 2

3b 1

3b 2
5c

6b7c 1
7c 2

4a

8a

6a

5d

6a

6c

7a

5b
7b
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What is the degree of heritability?

✓ The degree of heritability (heredity or heriabiliteten) 
describes the proportion of the difference between 
breeders and breed mean as likely to come back in 
the offspring.

Material from the 

Swedish geneticist

Per Erik Sundgren 

University of Upsala,  

in assosiated with  SKK
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Calculation Example

➢ Breed mean value of withers height = 50 cm

➢ Average values for selected breeding = 55 cm

➢ Specific difference = 55-50 = 5 cm

➢ Degree of heritability (h2) = 80% (0.80)

➢ Selected effect = 0.80 x 5 = 4 cm

Material from the Swedish 

geneticist

Per Erik Sundgren 

University of Upsala,  in assosiated 

with  SKK Seite 122



Heredity degrees
Table 7. Faktoranalysis

Test model Heredity % P-value

Faktor 1- Play 37 0,05

Faktor 2 – Hunting 43 0,05

Faktor 3 - Fright 52 0,05

Faktor 4 - Threats 36 0,05

Faktor 5 - Contact 41 0,05

Faktor 6 - Curiosity 40 0,05

Based on 1001 MA of GermanShepherd

Material from the 

Swedish geneticist

Per Erik Sundgren 

University of Upsala,  

in assosiated with  SKK
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ROTTWEILER 1989

1a
1b

1c

2a

2b

2c

3a 1

3a 2

3b 1

3b 2
5c

6b7c 1
7c 2

4a

8a

6a

5d

6a

6c

7a

5b
7b

ROTTWEILER 2017 

This test is also used by the danish police for all dogs

to be allowed to serve a acticve servicedogs

This development made the goverment taking the rottweiler off the LIST 
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Mental assessment and the society

It is always a political decision 

Total ban of dogs ------------------------------------→ total free hold of dogs

Ban of breed

Education

MeasurmentAnd there is a tool to do that

????????
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Thank You
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Compliance bei Ärzten und Tierärzten. 
Zahlen und Statistik

Referentin: Dr.med. vet. Lisa Goldinger 
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2006

2007

2008

2007 - 2009 

2016   

Einführung Meldepflicht von Bissverletzungen
durch Hunde

Chip - Pflicht

Tierschutz-Verordnung: Meldepflicht verankert, 
SKN

Hundebiss Statistik des BLV ⟶ Diskrepanz zwischen gemeldeten
Bissverletzungen und SUVA-Statistik
Zahlen fast gleich, aber: SUVA nur 15-64 Jährige
(entspricht 45% der Wohnbevölkerung)

Nationalrat schafft SKN wieder ab
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Behandlung von 

Hundebissen

alle 

gemeldet 

> 50% 

gemeldet 

50% 

gemeldet 

< 50% 

gemeldet

keine 

gemeldet

Ärzte
(104)

81% 23% 12% 5% 18% 42%

Tierärzte
(87)

97% 17% 27% 14% 27% 15%
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Online Umfrage bei Ärzten und Tierärzten 2010 (Vorfälle 2009)



je höher der Score desto eher wird gemeldet

• Der Patient möchte keine Meldung

• Der Patient ist der Besitzer des Hundes

• Verletzung ist Prellung, Hämatom oder Schwellung

• Verletzung besteht aus einzelnem Biss

• Verletzung ist Kratzer, Schramme oder Hautperforation 

• Patient und Hund kannten sich

• Lokalisation der Verletzung an Bauch, Gesäss oder Beinen 

• Kleiner Hund (bis 25kg)

• Lokalisation der Verletzung an Oberkörper oder Armen
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Ärzte

42.8

48.4

58.0

58.2

60.9

62.5

74.4

75.6

77.7



je höher der Score desto eher wird gemeldet

• Hund <ungefährlicher= Rasse (Eigeneinschätzung) 

• Patient und Hund kannten sich nicht

• Verletzung besteht aus mehreren Bissen

• Grosser Hund (ab 26kg) 

• Verletzung ist Muskelperforation oder - riss

• Lokalisation der Verletzung an Kopf oder Hals

• Verletzung ist Muskelabriss oder Fraktur

• Der beissende Hund wurde bereits bei einem früheren Vorfall gemeldet

• Hund <gefährlicher= Rasse (Eigeneinschätzung) 
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Ärzte

77.9

81.9

83.1

83.5

84.5

87.8

88.6

89.5

89.6



je höher der Score desto eher wird gemeldet

• Der Besitzer des gebissenen Tieres wünscht keine Meldung

• Verletzung ist Prellung, Hämatom, Schwellung, Kratzer oder Hautperforation 

• Tierbesitzer kennen sich

• Verletzung besteht aus einzelnem Biss

• Das gebissene Tier hat den beissenden Hund auch verletzt

• Lokalisation der Verletzung an den Gliedmassen

• Gebissenes Tier ist grösser als der beissende Hund

• Der beissende Hund ist Patient der Praxis

• Hund <ungefährlicher= Rasse (Eigeneinschätzung) 
• Kleiner Hund (bis 25kg) 
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51.8

52.9

56.8

57.3

63.5

67.7

68.5

71.7

71.8

72.1



je höher der Score desto eher wird gemeldet

• Lokalisation der Verletzung an Bauch oder Rücken 

• Tierbesitzer kennen sich nicht 

• Lokalisation der Verletzung an Kopf, Hals oder Nacken 

• Gebissenes Tier ist kleiner als der beissende Hund

• Grosser Hund (ab 26 kg) 

• Hund <gefährlicher < Rasse (Eigeneinschätzung) 
• Verletzung besteht aus mehreren Bissen 

• Verletzung ist Muskelperforation oder - riss

• Verletzung ist Muskelabriss oder Fraktur

• Der beissende Hund wurde bereits bei einem früheren Vorfall gemeldet

• Das gebissene Tier wurde totgebissen oder totgeschüttelt
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72.7

73.8

76.5

77.3

79.8

80.3

82.5

84.6

89.9

90.4

94.8



Bei Tierärzten und Ärzten gleich!

1. Schweregrad der Verletzung

2. Anzahl Bisse

3. Bekanntheit zwischen den Parteien

4. Lokalisation der Verletzung

5. Grössenverhältnis zum Opfer

6. Hundetyp (Eigeneinschätzung der Rasse des Hundes)

7. Grösse des Hundes
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Priorisierung der Entscheidungskriterien

Gesetzliche Verpflichtung: 

Motivation bei 

• Ärzten 16% 

• Tierärzten 10% 



• Meldeverhalten wird durch viele Faktoren massgeblich 

beeinflusst

• Entscheidungskriterien bei Tierärzten und Ärzten gleich 

⚬ systematische Verzerrung der Daten 

• Vollzug muss verbessert werden
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aktuelle Biss-Zahlen Schweiz 

Alle Kantone angefragt - alle haben Zahlen geliefert

Sehr grosse Variationen der erfassten Daten

• Nur Gesamtzahl (Hund und Mensch): 8 Kantone (BL, GE, JU, NW, OW, UR, SZ und TG) 

• Tier und Mensch separat: 18 Kantone

⚬ Davon noch zusätzliche Daten: 

￭ Massnahmen 3 Kantone (AG, NE, VS) 

￭ Details zu Biss: 7 Kantone (BL: Kinder <10 Jahren, BS: Schwere Bissverletzungen, 

Kinder < 10 Jahren, FR: Kinder 0-13, Jugendliche 13-17, NE: schwere Verletzungen, 

Kinder 0-20 Jahre, VD: Listenhunde, VS: Ort, Besitzer, ZG: Kinder)

• unvollständige Daten zum verlangten Zeitraum (2019 - 2024): 6 Kantone (nur 2021-2023 

auswertbar)  
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Bisse pro Jahr auf 1'000 Hunde

Kantone ohne Rasselisten 

Kantone mit Rasselisten 

2020

2023

11.7

12.6

Grösste Zunahmen: AI +79.5%, LU +21.7% 

Grösste Abnahmen: AR -30.1%, ZG -14.6% 

+ 7.7%

2020

2023

12.9

14.4

Grösste Zunahmen: VS +59.2%, VD +36.9%

Grösste Abnahmen: AG -9.8%, TI -7.8%

+ 11.6%



Roiner, 2016

• Grundlage vieler Hundegesetze: Vermutung, dass einige Hunderassen 

häufiger beissen als andere

• Meist gefährdete Personengruppen: 

⚬ Kinder 5 - 9 Jahre

⚬ Erwachsene 25 - 64 Jahre 

• Kinder: 

⚬ Am häufigsten Bisse in Kopf und Hände

⚬ Häufiger Jungen als Mädchen 

⚬ Mehrheitlich familieneigener oder bekannter Hund 

⚬ Kinder mit <= 2 Hunden im Haushalt: Bissrisiko 3x höher als Kinder 

ohne eigenen Hund 

• Erwachsene:

⚬ Am häufigsten in Beine und Hände

⚬ Risiko nimmt mit zuhnemendem Alter ab

⚬ Meist wegen <Reinfassen= im Zuge einer Rauferei unter Hunden 
⚬ Mit >=  2 Hunden im Haushalt: Bissrisiko 5x höher als ohne eigenen 

Hund 
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Bundesland Auffällig gegenüber 
allen Hunderassen

Erhöhte Wahrscheinlichkeit 
gegenüber Rottweielr

Erhöhte Wahrscheinlichkeit 
gegenüber Am. Staff. 

Brandenburg Mittelspitz 18x 8x

Bardino 18x 16x

Hamburg Old Englisch Bulldog 2x 5x

Maremma 19x 5x

Sachsen-Anhalt Deutscher Spitz 5x

Hessen Tosa Inu 8x 34x

Thüringen Husky 7x

Ungarischer Kuvasz 3x

Berlin Schäferhund 10x höher als Beagle 3x höher als Bullterrier
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



• Kein Muster, auffällige Rassen sehr variabel

• Keine Hunderasse, die statistisch mehr beisst im Vergleich zu allen anderen Hunderassen

• Die meisten Verletzungen sind nicht schwerwiegend (einfache Wundbehandlung) 

• Rüden häufiger beteiligt als Hündinnen

• Biss mehrheitlich bei direkter Interaktion mit dem Hund (Raufende Hunde trennen, spielen, berühren

oder streicheln)

• Es muss an der Verbesserung der Mensch-Hund-Beziehung angesetzt werden, um Beissvorfälle

reduzieren zu können
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Autor Jahr Resultate 

Fedderson, 

VDH
1998

Beziehung Mensch-Hund entscheidend, naturwissenschaftlich kein Beweis für gesteigerte 

Gefährlichkeit einer Hunderasse

Mittmann 2000
Kein Hinweis auf gestörtes oder inadequat aggressives Verhalten bei 95% der untersuchten Hunde 

der Rassen Amstaff, Bullterrier, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Staffordshire Bullterrier)

Paproth 2004
Kein Hinweis auf bestimmte Hunderasse als typischer «Beisser»

Beissende Hunde schon im Vorfeld auffällig mit aggressivem Verhalten

Kuhne 2006

Wahrscheinlichkeit auffällig zu werden bei Schäferhund, Rottweiler, Dobermann, Pitbull und 

Amstaff identisch

Die meisten Zwischenfälle im häuslichen Bereich und werden nicht statistisch erfasst

Empfehlen Massnahmen zur Förderung der Kenntnisse der Hundehalter
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Autor Jahr Resultate 

Creedon 

et al. 
2017

Kein Unterschied im Schweregrad der Bisse zwischen gelisteten und nicht-gelisteten Hunderassen

Nicht gelistete Rassen wurden nach Biss seltener gemeldet

Opferverhalten: Umgang mit nicht-gelisteten Hunden sorgloser

Folge der Rasselisten: Öffentlichkeit nimmt gelistete Hunde als gefährlicher war, negative Folge in Wahrnehmung und 

Meldeverhalten: Verzerrung der Hundebissstatistik

Grösse des Hundes, nicht Rasse entscheidend für Schwere der Bissverletzung

Patrouk 

et al 
2013

256 tödliche Beissunfälle in den USA 2000-2009

Bei 80% der Fälle traten mind. 4 der folgenden Faktoren auf: 

• Fehlen einer einsatzfähigen Person (87%)

• keine vertraute Beziehung der Opfer zu Hunden (85%)

• Versäumnis der Besitzer, Hunde zu kastrieren (84%)

• eingeschränkte Fähigkeit der Opfer, angemessen mit Hunden zu interagieren (77%)

• Hunde, die isoliert von regelmäßigen positiven menschlichen Interaktionen gehalten wurden, im Vergleich zu 

Familienhunden (76%)

• früherer falscher Umgang der Besitzer mit Hunden (37%) 

• Missbrauch oder Vernachlässigung von Hunden durch die Besitzer (21%). 

Die Rasse gehörte nicht zu diesen Faktoren
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Mikola et al., 2021

13'715 Hunde

• Demografische und umweltbedingte Faktoren, die mit 

aggressivem Verhalten gegenüber Menschen bei 

reinrassigen finnischen Haushunden in Verbindung 

stehen:

⚬ höheres Alter

⚬ Männliche Hunde

⚬ Ängstlichkeit

⚬ kleine Körpergrösse

⚬ fehlende Gesellschaft von Artgenossen

⚬ der erste Hund des Besitzers

⚬ Rassen: Rough Collie > Zwergpudel > 

Zwergschnauzer > Deutscher Schäferhund etc.
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Wiener Studie, Binder, 2019

Wesenstest von 13'097 Hunden, 31 Rassen: 

• Kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Rassegruppen

• Grosse Variation innerhalb der Rasse

• Überschneidungen zwischen den Rassen

• Keine Beziehung zwischen «rassetypischem» Verhalten 

und ursprünglicher Gebrauchsfunktion

• Selektion der letzten Jahrzehnte hat «rassetypisches» 

Verhalten verändert

• Kein Unterschied der Gebrauchsgruppen bei 

Spielfreude, Neugier, Freundlichkeit / Sociability oder 

Aggressivität
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Wiener Studie, Review aus 210 Publikationen 

• Grosse Verhaltensvariationen innerhalb der Rasse

• Grosse Verhaltensvariationen zwischen den Rassen 

⟶ Es ist nicht zu rechtfertigen, mit rassetypischen Verhaltensweisen zu argumentieren. 
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Thema 3

Bissmeldungen
andere Studien zu Hundebissen



Es gibt keinen triftigen Grund für Rasselisten

Ein korrekt durchgeführter Wesenstest ist aufschlussreicher als jede Rasseliste

Aggressive Hunde sollten in jedem Fall genauestens tierärztlich abgeklärt werden

Wünschenswert: Systematisches und objektives Beurteilungsschema zur Gefahreneinschätzung von Hunden

Wichtig: Schulung vor Kauf

Nationales Hundegesetz wünschenswert (regionale Unterschiede sorgen für Verwirrung, Frust und Ärger)
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Thema 3

Bissmeldungen
Fazit der Wiener Studie
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Hunde retten Leben!

Steckborn, TG, 21. Dezember 2015

Brand in Steckborner Altstadt, Hund 
Leon weckt die Bewohner. Er selbst
kommt in den Flammen um.
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Thema 3

Bissmeldungen
Fragen
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Thema 4

«Gefährliche Hunde»



Die Rolle des Bundes

Referent: Dr. med. vet. Martin Reist / BLV 
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Thema 4

«Gefährliche Hunde» 
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Thema 5

Situation im Kanton Bern



Referent: Dr. med. vet. Reto Wyss / VSKT 
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Thema 5

Situation im Kanton Bern 
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Thema 6

Nationales Hundehalterbrevet NHB



Lernen mit Hund

Referent: Martin Burkhardt 

• Aussteigen aus dem Auto oder Verlassen eines engen 
Raumes

• Maulkorb, Verbinden einer Pfote, Notfallmaulkorb
• Leinenlaufen, Anhalten/Sitzen
• Spielen
• Abrufen des Hundes bei Begegnungen mit 

Joggern/Fahrradfahrern
• Kontrolle Chip, Zähne, etc.
• Kreuzen mit Kinderwagen
• Abrufen unter Ablenkung
• Restaurantbesuch
• Strasse überqueren
• Begegnung mit fremdem Hund
• Gesamteindruck Mensch-Hund, Handling
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Thema 6

Nationales Hundehalterbrevet NHB 
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Übung 
Aussteigen aus dem Auto oder 

Verlassen eines engen Raumes

Übung
Maulkorb, Verbinden einer Pfote, 

Notfallmaulkorb
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Übung 
Leinenlaufen, Anhalten / 

Sitzen
Übung 

Kontrolle Chip, Zähne, 
etc.

Übung
Kreuzen mit

Kinderwagen
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Übung 
Abrufen unter 

Ablenkung

Übung
Restaurantbesuch
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Übung 
Abrufen des Hundes bei Begegnung mit Radfahrer / 

Jogger
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Übung
Begegnung mit fremdem 

Hund
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Thema 7

Erfahrungen mit dem NHB 
im Kanton Luzern



Referent: Dr. med. vet. Martin Brügger 

Rasselisten sind keine sinnvolle Lösung, da aggressives 
Verhalten nicht von der Rasse, sondern von Haltung und 
Erziehung abhängt. Verbote treffen oft verantwortungsvolle 
Halter und lösen das Problem nicht. Stattdessen braucht es 
rasseunabhängige Regelungen wie Sachkundenachweise 
und Verhaltenstests.
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Thema 7

Erfahrungen mit dem NHB
im Kanton Luzern 
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Ausgangslage

Abschaffung der national geregelten Ausbildungspflicht für Hundehaltende
(SKN-T und SKN-P) im Jahre 2016 (Inkrafttreten 1.1.2017)

Seit 2020 steigende Zahlen der Meldungen von auffälligen Hunden
(übermässiges Aggressionsverhalten, Bissverletzungen bei Mensch und Tier)
im Kanton Luzern
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Überlegungen

das System des nationalen SKN war aus Sicht des Kantons Luzern
nicht zielführend (keine Lernzielkontrolle)

grundsätzlich in Alltagssituationen gefestigtes Mensch-Hunde Team gefordert

verhältnismässige Massnahmen, bei denjenigen Teams, die erfahrungsgemäss am meisten 
Probleme verursachen

mit minimalem (administrativen) Aufwand den grössten Nutzen erreichen



Lernzielkontrolle

Überprüfung der Bewältigung von Alltagssituationen

keine Ausbildungslehrgänge anerkennen, sondern ein Lernziel einfordern

bei Ersthundehaltenden und bei importierten Hunden

Nationales Hundehaltenden Brevet (NHB)
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Fazit der Überlegungen
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Umsetzung

Anpassung der kantonalen Hundegesetzgebung
• obligatorische Hundeausbildung
• inkl. Thema freies Laufenlassen von Hunden auf Wiesen und anderen landwirtschaftlichen 

Kulturen
• Massnahmen bei Nichtbestehen der Prüfung

Vernehmlassung in der Verwaltung (Landwirtschaft, Jagd, Polizei, Regierungsrat)

durch Regierungsrat im November 2022 verabschiedet, per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt

Kommunikation (Medien, Homepage mit FAQ, etc.)
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Vollzug

18 Monate nach Erwerb oder Import muss die Prüfung erfolgreich absolviert sein

ausgenommen sind nur Hunde mit einer höherwertigen Prüfung als das NHB (aber mit analog 
ausgerichteten Ausbildungszielen)

Überprüfung im Rahmen aller Meldungen, die Hunde betreffen (Tierschutz, Importe, etc.)

regelmässige, stichprobenweise Überprüfung (administrativ) bei Ersthundehaltenden und 
Personen, die Hunde nach dem 1. Januar 2023 importiert haben
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Erfahrungen

die ersten Personen mussten bis im Herbst 2024 die Prüfung absolviert haben
• somit noch nicht langjährige Erfahrung vorhanden

anfänglich mussten gewisse Unklarheiten (bei den Hundehaltenden, den Hundenausbildenden 
und der Politik) beseitigt werden
• kommunikative Herausforderung

die Befürchtung der Betroffenen, dass zu wenig NHB-Prüfungen zur Verfügung stehen würden, 
hat sich nicht bewahrheitet (der Markt hat das geregelt)

Anzahl Hundebissmeldungen sind 2024 erstmals seit 2021 leicht zurückgegangen

der administrative Aufwand für den VETD ist tief
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Erfahrungen

Das Obligatorium bei der Hundeausbildung wird grundsätzlich beachtet, aber nicht alle 
Betroffenen haben Kenntnis davon (oder behaupten, keine Kenntnis davon zu haben)

Ausblick: in ca. 3-4 Jahren werden wir gesicherte Erkenntnisse haben, ob die Einführung des 
Obligatoriums einen positiven Einfluss auf die Meldestatistik und somit die öffentliche Sicherheit 
gehabt hat
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GSD
VETD
Meyerstrasse 20, PF
6002 Luzern

Telefon   041 228 61 35
URL         www.veterinaerdienst.lu.ch
E-Mail     veterinaerdienst@lu.ch

Zwischenziel erreicht, sinnvolle und akzeptierte Lösung
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Workshop

Arbeit in den Arbeitsgruppen



Gemeinsam konstruktive und tragfähige 
Lösungsansätze erarbeiten

Unsere Aufgaben sind jetzt folgende:

Es ist uns bewusst, dass wir in dieser kurzen Zeit keine 
pfannenfertigen Lösungen zusammenstellen können. Es 
handelt sich hier vielmehr um ein Brainstorming. Es geht 
darum, Möglichkeiten zu besprechen, Vor- und Nachteile zu 
sammeln, bereits einige Go’s und NO-Go’s und dadurch 
vielleicht schon eine, mehrere Stossrichtungen zu definieren. 
Überlegungen anstellen, wie diese Themen weiter verfolgt 
werden können.
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Workshop

Arbeit in den Arbeitsgruppen



Erst-Hundehalter

Theoriekurs vor Anschaffung

NHB Praxisangebote / FCI BH-VT / andere anerkannte Ausbildungen oder 

Pfrüfungen

bestanden nicht bestanden nicht bestanden, 

auffällig

Wiederholung

Alltagstaugliches 

Mensch-Hunde-Team Verhaltensbeurteilung

zu definieren

Input STVV

Meldung an Datenbank

Meldung Vetamt. Beiss-Vorfall

Vetamt entscheidet über weitere 

Massnahmen 
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Workshop

Aufbau 
Hundehaltung Schweiz 



Lead

OK

Hunde, Halter, 

Kurse

Hansueli Beer, SKG

(Rebecca Hügin, SKG)

Walter Horn, SRC

Lisa Goldinger, STVT

Bund, BLV, 

Kantone
BeissstatistikRecht

Politik & 

Beissstatistik

Hansueli Beer

Alexandra Spring, 

Tier im Recht
Lisa Goldinger, STVT

Reto Wyss, Kt. Bern
Christian Beglinger, 

Identitas

Martin Reist, BLV

??

Andreas Rogger, VKAS

Theoriekurs
Hunde-

schulen

Verhaltensbe

urteilung(-

test)

NHB

Lucia Oeschger, STS Martin Burkhardt
Bruno Sicheneder,  

Polizeihundeführer

verband

Stefanie Ammann, 

Hundezentrum 

Ammann

Jana Inäbnit, STS Michi Achermann Linda Hornisberger
Heini Beck, 

Verband CH 

Hundeschulen

Organigramm Workshop
Arbeits- und Untergruppen
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Bund, BLV, Kantone BeissstatistikRecht

Theoriekurs HundeschulenVerhaltensbeurteilung(-test)NHB
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Aufteilung der anwesenden Personen auf die Arbeitsgruppen  

Politik & Beisstatistik

Hunde, Halter, Kurse
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Zur Erinnerung:
Die Prioritäten und Aufgaben die sich 
das OK gestellt hat sind folgende: 

• Pflichtkurs NHB Theorie vor Kauf des Hundes

• Praxiskurs z.B. NHB oder ähnlich für Erst-Hundehalter

• evtl. weiterer Weg über eine zu definierende 

Beurteilung

• weitere Tests und Beurteilungen auf 

Verordnungsbasis

• Eventuell Ergänzungen zu weiteren Themen

Seite 210
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Die Zeit Aufteilung des Workshops ist die 
folgende:

Sie haben eine Stunde Zeit um in den Arbeitsgruppen die 

Fragen zu beantworten und auf den Flipcharts 

festzuhalten.

Die letzten 30 Minuten werden vom Moderator und Co-

Moderator genutzt, um die Ergebnisse zusammen zu 

tragen und vorzubereiten für die Präsentation.

Die anderen Personen aus der Gruppe haben in dieser 

Zeit eine Pause.
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Präsentation

Arbeitsgruppe Politik
Bund, BLV, Kantone / Recht / Beissstatistik
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Zwei unterschiedliche Stossrichtungen: 

Weg 1: über eine nationale Gesetzgebung

Die dieses Frühjahr eingegebene und am Dienstag zurückgezogene Motion von Meret Schneider 

fordert aus unserer Sicht zu viel und ein politischer Konsens wird mit dieser Forderung sehr schwierig

und langwierig. 

Lösungsvorschlag Seitens der SKG: 

Zusammen mit Meret Schneider und weiteren Nationalräten aus möglichst vielen verschiedenen

Parteien wird eine neue Motion mit folgendem Inhalt formuliert: 

• Theoriekurspflicht für Erst-Hundehaltende vor Anschaffung des Hundes

• Praxis-Kurspflicht für  Erst-Hundehaltenden (mit oder ohne Prüfung)

Gesetzesstruktur

Über die nationale Gesetzgebung können momentan nur Punkte, die die Tierschutzgesetzgebung

betreffen geregelt werden.
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Weg 2: Über die kantonalen Hundegesetze

Ein gemeinsames Papier mit einem konkreten Vorschlag von allen hier Anwesenden 

Anspruchsgruppen würde aus unserer Sicht die Arbeit der in den Kantonen verantwortlichen 

Gremien stark erleichtern.  

Das Ziel ist das Fachwissen, welches hier und heute präsent ist in einem Werkzeugkasten zu 

verpacken, welcher den Verantwortlichen in den Kantonen zur Verfügung gestellt werden kann. 

Je einheitlicher wir als Branche auftreten desto höher wird unsere Glaubwürdigkeit und das Gewicht 

unserer Forderungen in den kantonalen Verwaltungen und den kantonalen Parlamenten. 

Nebst den oben erwähnten Zielen der Motion muss eine Abschaffung von Rasseverboten klar 

formuliert werden. 

Die Gefahr, dass bei einem nächsten Unfall mit einem Hund weitere Gremien zu  medial 
beeinflussten politischen Kurzschlusshandlungen als Lösung greifen, besteht.  Genau dafür 
müssen wir für diese Gremien einen entsprechenden Werkzeugkasten vorbereiten.



Zielsetzung und Aufgaben:

Es ist uns bewusst, dass wir in dieser kurzen Zeit keine pfannenfertigen Lösungen 
zusammenstellen können. Es handelt sich hier vielmehr um ein Brainstorming. Es geht darum, 
Möglichkeiten zu besprechen, vor- und Nachteile zu sammeln, bereits einige Go’s und NO-Go’s 
und dadurch vielleicht schon eine, mehrere Stossrichtungen zu definieren. Überlegungen 
anstellen, wie diese Themen weiter verfolgt werden können.
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Arbeitsgruppe: Bund, BLV, Kantone

Seite 216

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1:
Was spricht für ein nationales Hundegesetz? Was genau soll national geregelt werden? Sehen die Teilnehmer 
eine Möglichkeit, wie dies umgesetzt werden könnte?

Frage 2:
Was spricht gegen ein nationales Hundegesetz? Welche Regelungen der Hundehaltung bleiben bei den 

Kantonen?

Frage 3:
Eine zentrale Forderung ist eine praktische Ausbildung der Hundehalter. Reicht dazu der Besuch eines Kurses 
oder braucht es dazu eine Erfolgskontrolle («Prüfung»)?

Frage 4: Gibt es Möglichkeiten, die Kantone zu unterstützen?

Frage 5:
Wie könnten Rasselisten- und -verbote abgeschafft werden, national/kantonal? Wie können die Kantone 
motiviert werden, diese abzuschaffen?

Frage 6: Wie soll es nach dieser Tagung weitergehen?

Frage 7:
Wir haben nun nur über Lösungen am Hund/ Hundehalter gesprochen. Wo und wie könnte auch die Prävention 

verbessert werden auf Seiten der Bevölkerung?



Seite 217

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1:
Was spricht für ein nationales Hundegesetz? Was genau soll national geregelt werden? Sehen die Teilnehmer 
eine Möglichkeit, wie dies umgesetzt werden könnte?

Frage 2:
Was spricht gegen ein nationales Hundegesetz? Welche Regelungen der Hundehaltung bleiben bei den 

Kantonen?

Frage 3:
Eine zentrale Forderung ist eine praktische Ausbildung der Hundehalter. Reicht dazu der Besuch eines Kurses 
oder braucht es dazu eine Erfolgskontrolle («Prüfung»)?

Frage 4:
Wie könnten Rasselisten- und -verbote abgeschafft werden, national/kantonal? Wie können die Kantone 
motiviert werden, diese abzuschaffen?

Frage 5:
Welches sind juristische Stolpersteine bei einer Umsetzung der geplanten Hundekurse und Prüfungen und wie 
können sie vermieden werden?

Frage 6: Wie soll es nach dieser Tagung weitergehen?

Arbeitsgruppe: Recht
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Arbeitsgruppe: Beissstatistik

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1: Ist eine Verbesserung der Biss-Statistik, insbesondere das Erfassen aller Daten, sinnvoll und nötig? Warum?

Frage 2: Wie könnten diese Daten zukünftig erfasst werden?

Frage 3: Wer ist berechtigt, Hundebisse zu melden?

Frage 4: Welche Daten müssten minimal erfasst werden?

Frage 5: Wie soll es nach dieser Tagung weitergehen?
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Präsentation

Arbeitsgruppe Kurse & Qualitätssicherung
Theoriekurs / NHB / Verhaltensbeurteilung(-test) / Hundeschulen



Zielsetzung und Aufgaben:

Es ist uns bewusst, dass wir in dieser kurzen Zeit keine pfannenfertigen Lösungen 
zusammenstellen können. Es handelt sich hier vielmehr um ein Brainstorming. Es geht darum, 
Möglichkeiten zu besprechen, vor- und Nachteile zu sammeln, bereits einige Go’s und NO-Go’s 
und dadurch vielleicht schon eine, mehrere Stossrichtungen zu definieren. Überlegungen 
anstellen, wie diese Themen weiter verfolgt werden können.
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Die Kursinhalte Ablaufsystematik inkl. Qualitätssicherung 
existiert durch das NHB. Das NHB ist ein Produkt des VKAS, 
Anpassungen sind nur über die Generalsversammlung des 
VKAS möglich. Qualitätssicherung erfolgt auf drei Stufen: 

• Stufe 1: QS der Ausbildungsorganisation durch externe 
Zertifizierung

• Stufe 2: Die Ausbildungsorganisationen erteilen den 
Fachpersonen eine Lizenz, welche bei Verstössen durch 
die Ausbildungsorganisation ausgesetzt oder 
gestrichen werden kann. 

• Stufe 3: Die Ausbildungsorganisationen führen bei allen 
Absolventen von NHB Prüfungen 
Qualitätssicherungsumfragen durch. 

Folie überarbeiten 

/ gestalten
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Arbeitsgruppe: Theoriekurse

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1:
Soll ein Theoriekurs VOR dem Hundekauf, resp. vor der Hundeadoption aus Ihrer Sicht schweizweit obligatorisch werden? Gibt 
es Einwände?

Frage 2:
Im Rahmen des NHB gibt es bereits ein fertiges Konzept für einen Theoriekurs. Erachten Sie die Inhalte als angemessen? 

Fehlen Ihrer Meinung nach wichtige Inhalte oder sind einige Themen zu ausführlich?

Frage 3:
Theoriekurse könnten sowohl als Präsenz- als auch als Onlinekurse möglich sein. Beide Formate haben ihre Vor- und Nachteile. 
Der NHB Theoriekurs kann z. B. als Präsenzveranstaltung als auch als Onlineformat (ab 2026) absolviert werden.

Frage 4:
Ein grosses Manko während des SKN-Obligatoriums war, dass viele die Regel nicht befolgten, den Kurs VOR der 
Hundeanschaffung zu absolvieren. Gibt es Ideen, damit ein Theoriekurs auch wirklich VOR dem Kaufentscheid absolviert wird 
und nicht erst nachher? 

Frage 5: Für welche Zielgruppen erachten Sie die Einführung obligatorischer Theoriekurse als verhältnismässig und sinnvoll? 

Frage 6: Wie viel darf ein Theoriekurs kosten, damit die breite Masse bereit ist, einen solchen vor dem Hundekauf zu absolvieren? 

Frage 7:

Es gibt eine Lücke an fachlicher Begleitung nach der Absolvierung eines Theoriekurses und vor dem Besuch eines 

Praxiskurses (z.B. NHB, Basiskurs Mensch & Hund BS, etc.). Während dieser Lücke wird ein Hund ausgewählt, oft wird der 

heikle Kauf-/Adoptionsentscheid gerade in diesem Zeitraum gefällt. 

Man könnte ein neues Format «Hundekauf-Begleitpackage» oder «Hundeadoptions-Begleitung» als Standardformat von 

Schweizer Hundeschulen/kynologischen Fachpersonen etablieren.

Erachten Sie ein solches Format als sinnvoll um 

a) Fehlanschaffungen zu verhindern? 

b) potentiell gefährliche Situationen zu verhindern, weil dann schon eine Fachperson VOR dem Kauf den Hund sieht und 

einschätzen kann? 
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Arbeitsgruppe: NHB

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1: Sind die definierten Inhalte des NHB Praxiskurses den Vorstellungen entsprechend? 

Frage 2:
Das Konzept sieht vor, dass der Kunde wählen kann. Entweder Kurs oder Prüfung oder beides.

Entspricht dieses Angebot Ihren Vorstellungen? 

Frage 3: Was für Gründe gibt es, damit ein Hund kein NHB machen muss?

Frage 4:
Gibt es Unterschiede zw. freiwillig absolvierter NHB-Praxisprüfung und einer durch das Vetamt ausgestellten 
Verfügung?

Frage 5: Reicht bei 1. Hundehalter ein NHB-Theoriekurs als «Kurs» vor dem Hundekauf?

Frage 6: Genügen NHB-Praxiskurse als Massnahme oder muss zwingend am Ende eine Prüfung stehen?

Frage 7: Stehen «Hilfsmittel» wie z.B. Schleppleine zur Verfügung ohne dass der Hund durchfällt?

Frage 8: Werden Hilfsmittel oder andere Bemerkungen im Protokoll angebracht?
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Arbeitsgruppe: Verhaltensbeurteilung (-test)

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1:
Was ist der Unterschied zwischen einem NHB, einem Wesenstest und einer Verhaltensbeurteilung. Was ist das 
Ziel?

Frage 2: Wer absolviert einen NHB und wann kommt es zu einer Verhaltensbeurteilung?

Frage 3:
Gibt es von Kursen befreite Teams? Wer kriegt eine Dispens oder eine Alternative. Welche Alternative empfehlen 
wir?

Frage 4: Was sind für uns die Folgen einer obligatorischen Theorie- und / oder praktischen Prüfung?

Frage 5: Definition von auffällig, potentiell gefährlich und gefährlich?

Frage 6:
Was sind die Folgen von einem mehrmaligen Nichtbestehen einer Theorieprüfung  / eines NHBs? Betrifft das 
unsere Arbeitsgruppe? Kann man bestehen und auffällig, potentiell gefährlich sein?

Frage 7: Betreuung und / oder Meldung von auffälligen Hunden – (Situation heute und) wie weiter?
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Arbeitsgruppe: Hundeschulen

Wir bitten Sie in der Arbeitsgruppe folgende Fragen zu bearbeiten und zu diskutieren: 

Frage 1: Wie können private Hundeschulen zentral erfasst und registriert werden?

Frage 2:
Welche Voraussetzungen sollten Hundetrainer:innen erfüllen, um in ein zentrales Register aufgenommen zu 

werden?

Frage 3:
Wie können Trainingsmethoden und Philosophien der Hundeschulen sichtbar und transparent gemacht
werden? (Es gibt ja nicht nur eine richtige Trainingsmethode)

Frage 4:
Welche inhaltlichen Mindeststandards sollen für alle Trainer:innen verpflichtend sein, um eine einheitliche 
Ausbildung zu gewährleisten?

Frage 5:
Welche Voraussetzungen sollten Ausbildungsinstitutionen erfüllen, um Hundetrainer:innen ausbilden und 
qualifizieren zu dürfen?

Frage 6:
Welche Kriterien müssen Hundetrainer:innen erfüllen, um in ein zentrales, öffentlich zugängliches Register 
aufgenommen zu werden – und wie kann dieses Register aktuell und vertrauenswürdig geführt werden?

Frage 7:

Welche Organisation oder Struktur (z. B. neuer Verband, staatlich anerkanntes Gremium) wäre geeignet, um die 
Umsetzung und Überwachung dieses neuen Systems langfristig sicherzustellen und private Hundeschulen zu
vertreten, zu vernetzen und bei der Qualitätssicherung sowie Weiterentwicklung professionell zu unterstützen?
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Präsentation Arbeitsgruppe: Politik
Bund, BLV, Kantone & Recht

Was spricht für ein nationales Hundegesetz?
• Einheitlichkeit national – kantonal umgesetzt
• Einzelfallbeurteilung muss berücksichtigt werden/ Zielüberprüfung

Was spricht gegen ein nationales Hundegesetz?
• Rasselisten könnten auch national umgesetzt werden
• Risiko für potentielle Verschärfungen

Braucht es eine Erfolgskontrolle?
• Ja, aber Prüfung muss für alle durchführbar sein

• Einzelfallbeurteilung muss möglich sein

Wie können Rasselisten und –verbote abgeschafft werden?
• Nationale Regelung, nationales Hundegesetz?
• Rasselisten müssen abgeschafft werden
• Über einen Bundesgerichts Entscheid, anschliessend verpflichtende Anpassung durch die 

Kantone

Qualitätssicherungsvorschläge
• Beruf Hundetrainer
• Qualitätskontrolle

• Ausbildung
• Anbieter
• Kontinuierliche Weiterbildung
• Kurse

Wie soll es nach der Tagung weiter gehen?
• Arbeitsgruppe, evtl. als Verein
• Politischer Prozess

Beissstatistik
• Meldeweg einheitlich und elektronisch

• Bei der Meldung sollte die Intention und die Intensität der Verletzung erfasst warden 
können.

• Politische Anstrengungen das Rasselisten abgeschafft werden
Seite 226
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Präsentation Arbeitsgruppe: Kurse & 
Qualitätssicherung

Theoriekurs

Obligatorischer Theoriekurs vor dem Kauf des Hundes sollte Schweizweit einheitlich sein 

Theoriekurs Online muss möglich sein

Der Lernerfolg des Kurses muss durch eine Prüfung gesichert werden.

NHB

Das Produkt NHB entspricht in grossen Teilen der Vorstellung, aber es müssen noch 
andere Produkte möglich sein.

Theoriekurs unterschiedlich möglich, Theorieprüfung sollte national einheitlich sein

Praxisprüfung ist wünschenswert, Weg über Bestätigungen soll möglich sein.

Verhaltensbeurteilung (-test)

Handlungsbedarf weiterführende Gruppe Betreuung für Hunde die keine NHB absolvieren 
können (Dispens?)

Erkennung von potentiell gefährlichen Hunden und anschliessende Betreuung und 
Umgang Wer?  Was? Wie?

Hundeschulen

Standartisierte und qualitativ gesicherte Ausbildungen für Ausbildende von Hundehaltern,  
FBA 

Einheitliche und strukturierte Regeln für Hundschulen mit Hilfe eines zentralen Registers.
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Überprüfung der gesetzten Ziele

Wir sind dabei zu überprüfen ob wir die gesetzten Ziele erreichen können und wenn ja, auf welchem 
Weg. Dazu braucht es Commitment von allen anwesenden Parteien, wenn wir Erfolg haben 
möchten. Wir bitten Sie, auf den ausgeteilten Zetteln den Namen Ihrer Organisation, Ihren Vor- und 
Nachnamen sowie ein JA oder NEIN zu den beiden folgenden Fragen einzutragen:

Mit dem Fokus auf einem klaren Ziel:

Was uns alle verbindet sind die Grundsatzziele einer artgerechten 
Hundehaltung und Ausbildung um dadurch Vorfälle mit Hunden zu 
verhindern – im Interesse von Mensch und Tier.

Denken Sie, das wir mit den hier, im Verlauf des Tages, angedachten Lösungsansätzen
unserem gemeinsamen Ziel näher kommen und sich dies umsetzten lässt? 

Sind Sie/Ihre Organisation bereit in einer Arbeitsgruppe weiter mitzuwirken? 
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Wie weiter?

Mögliche Zukunftsperspektiven
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Wie weiter?

Mögliche Zukunftsperspektiven

Diese Tagung soll der Startschuss sein für eine 
konstruktive, langfristige Zusammenarbeit aller 
beteiligten Akteure – mit dem gemeinsamen Ziel, 
Vorfälle mit Hunden zu verhindern und das sichere, 
respektvolle Zusammenleben von Mensch und Tier
in der Schweiz zu fördern.

Unser Wunsch:
Gründung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe mit 
Vertreter:innen des BLV, der Kantone, der Tierärzteschaft  
der SKG, des STS, sowie der Politik. Diese Arbeitsgruppe
soll konkrete und tragfähige Vorschläge in den Bereichen 
Prävention, Gesetzgebung und Aufklärung erarbeiten –
faktenbasiert, praxistauglich und breit abgestützt.
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Wie weiter?

Mögliche Zukunftsperspektiven
Eckpunkte und Voraussetzungen: 

• Definition der Ziele 
• Beachten der Bereiche Tierschutz, Tierwohl und 

öffentliche Sicherheit
• Prävention und Präventionsmassnahmen 

⚬ vor der Anschaffung 
⚬ im ersten Jahr als Hundehalter:In

• Begleitende Massnahmen: 
⚬ Mittelfristig 
⚬ Langristig

• Kontrollmechanismen: 
⚬ Statistische Erhebungen

• Vollzug, Folgen aus Vorschlägen und der Umgang 
damit muss geplant werden: 
⚬ Verhältnissmässigkeit
⚬ Zumutbarkeit 
⚬ Wirksamkeit der Strafen
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Fazit & Zusammenfassung
1. Danke vielmals für die konstruktive Zusammenarbeit.
2. Der Weg der für den runden Tisch gewählt wurde, über eine gemeinsame

Erarbeitung von Lösungswegen, mit allen Anspruchsgruppen zeigte sich als
sinnvoll und zielführend.

3. Es gibt in allen diskutierten Bereichen interessante Lösungsansätze, aber es 
braucht noch viel Arbeit bis wir zu einer formulierten, politisch breit abgestützten, 
rechtlich umsetzbaren, vom Vollzug als gangbare, von der Branche getragene und 
für die Hundehalter zumutbare Lösungsvorschläge gehen kann.

4. Das Resultat von der kurzen Abstimmung zeigt Eindeutig, dass das Interesse an 
einer Weiterführung, das Interesse an einer Zusammenarbeit und das Interesse an 
einer gemeinsamen Lösungsfindung sehr gross ist. 

5. Ergebnis aus der Umfrage:
a) Denken Sie, das wir mit den hier, im Verlauf des Tages, angedachten

Lösungsansätzen unserem gemeinsamen Ziel näher kommen und sich dies 
umsetzten lässt? 
60x wurde mit Ja gestimmt, 2x mit Nein

b) Sind Sie/Ihre Organisation bereit in einer Arbeitsgruppe weiter mitzuwirken? 
48x wurde mit Ja gestimmt 7x mit Nein, 7x mit Vielleicht

6. Das Organisationskomitee wird sich im Laufe der nächsten zwei Monate treffen, 
um einen Vorschlag für das weitere Vorgehen zu erarbeiten.

7. Wir danken allen für das grosse Engagement und die konstruktive
Zusammenarbeit.



Vielen Dank für Ihr Engagement!
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Adresse

Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG
Thalstrasse 49
4710 Balsthal

E-Mail
info@skg.ch

Telefon
031 306 62 62

Webseite
skg.ch
hundschweiz.ch

Administration <Arbeitsgruppe Runder Tisch=

tel:031%20306%2062%2062%E2%80%8B

